Interne Rating-Systeme 
unter der Lupe
Eigenmittelvorschriften ( Seit Juni 1999 liegen die Vorschläge für ein neues Rahmenkonzept des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zur Eigenmittelunterlegung von Kreditrisiken vor. Damit wird das Ziel verfolgt, die auf dem «Basle Accord» von 1988 basierenden regulatorischen Kapitalbestimmungen risikoadäquater zu gestalten. Vor kurzem hat der Ausschuss ein Grundlagenpapier herausgegeben, welches die Anwendung und eine mögliche aufsichtsrechtliche Anerkennung bankinterner Rating-Systeme im Rahmen des künftigen Kapitalkonzepts analysiert. Dieser Ansatz ist mit weitreichenden Implikationen für die Banken verbunden, da mit einer ratingbasierten Eigenmittelunterlegung Anreize für eine Verbesserung des Kreditrisikomanagements gesetzt werden sollen.

DEAN JOVIC UND MARCEL BEUTLER*

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat im Juni 1999 ein Konsultativpapier herausgegeben, welches Vorschläge für eine fundamentale Revision der Eigenmittelvorschriften für Kreditrisiken bei Banken enthält. Mit der Überarbeitung der Basler Eigenkapitalvereinbarung von 1988 wird das Ziel verfolgt, die regulatorischen Kapitalbestimmungen risikoadäquater zu gestalten, deren Anwendungsbereich auszudehnen (vgl. Kasten) sowie Anreize für eine kontinuierliche Verbesserung des Risikomanagements und der Risikoüberwachung zu schaffen. Das neue Kapitalregime soll einen Beitrag zur Sicherheit des globalen Finanzsystems sowie zur Verbesserung der Wettbewerbsgleichheit leisten und besteht aus drei Pfeilern: Mindestkapitalanforderungen für Kreditrisiken, Überwachung der Eigenmittel​unterlegung durch die Aufsichtsbehörden sowie effiziente Nutzung der Marktdisziplin. Der Basler Ausschuss unternimmt wesentliche Anstrengungen, um die konzeptionelle Entwicklung des neuen «Basle Accord» voranzutreiben. Verschiedene Sub-Groups arbeiten an spezifischen Teilgebieten des Rahmenkonzepts und haben bereits Ergebnisse ihrer Untersuchungen veröffentlicht (vgl. Abbildung).

Drei Ansätze für die Eigenmittel​unterlegung von Kreditrisiken

Im Rahmen der Kapitalanforderungen werden drei grundsätzliche Ansätze verfolgt: Der Ausschuss schlägt eine modifizierte Version des gegenwärtig geltenden Ansatzes zur Unterlegung von Kreditrisiken vor, welcher grundsätzlich für alle Banken Geltung haben soll. Als wichtigste Änderung zum bisherigen Kapitalregime wird bei diesem Standardansatz eine Verfeinerung der Risikogewichtung angestrebt, indem bei staatlichen Schuldnern externe, d.h. von Rating-Agenturen wie Moody's oder Standard & Poor's vergebene Kredit-Ratings anerkannt werden sollen. Als Alternative zum Standardansatz gilt die Einführung einer ratingbasierten Unterlegungsmethode für Kreditrisiken (sog. «Internal Ratings based Approach» [IRB]). Die Risikogewichtung der einzelnen Gegenparteien orientiert sich bei diesem Ansatz an den internen, von den Banken selbst evaluierten Ratings. Ein dritter Diskussionspunkt bei der konzeptionellen Ausgestaltung von Mindestkapitalregeln ist die Anwendung von Kreditrisikomodellen zur Bestimmung von regulatorischen Eigenmittelanforderungen. Basierend auf der im April 1999 erschienenen Studie des Basler Ausschusses wird der Einsatz und die rasche Entwicklung von Kreditrisikomodellen zwar begrüsst, allerdings ist eine entsprechende aufsichtsrechtliche Anerkennung aufgrund der zur Zeit bestehenden Probleme ( insbesondere der begrenzten Verfügbarkeit von kreditbezogenen Daten und der Schwierigkeit einer empirischen Modellüberprüfung ( noch verfrüht.

Die Entwicklung eines IRB-Ansatzes…

Im Januar 2000 hat die «Models Task Force» des Basler Ausschusses die Ergebnisse ihrer Arbeiten zur Entwicklung eines ratingbasierten Eigenkapitalkonzepts für Kreditrisiken (sog. IRB-Ansatz) in Form eines Diskussionspapiers vorgestellt. Diesem Teilkonzept des «Capital Framework» kommt eine Schlüsselfunktion zu, da auf diese Weise eine echte Alternative zum Standardansatz, welcher ab​gesehen von wenigen Modifikationen weitgehend der heutigen Regulierung entspricht, gegeben ist. Die Möglichkeit eines Einsatzes von portfoliobasierten Kreditrisikomodellen zur Berechnung der regulatorischen Eigenmittelanforderungen gilt aufgrund der erwähnten konzeptionellen Probleme als noch nicht aufsichtsreif. Mit der Entwicklung eines ratingbasier​ten Konzepts für die Risikogewichtung von Gegenparteien beabsichtigt der Ausschuss insbesondere, Anreize für die kontinuierliche Verbesserung und Verfeinerung der bankinternen Mess- und Managementmethoden für Kreditrisiken zu setzen.

…bedingt eine umfassende Analyse der bestehenden Rating-Systeme

Um die wesentlichen Erfolgsfaktoren für «Best Practice»-Rating-Systeme zu eruieren, führte die «Models Task Force» 1999 Umfragen bei ca. 30 Instituten in den G10-Ländern durch. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind wegweisend für die Entwicklung eines aufsichtsrechtlichen Konzepts für den Einbezug von bank​internen Bonitätsmassen in die Kapital​unterlegung. Im weiteren dient die Untersuchung auch dazu, die kritischen Schlüsselaspekte eines adäquaten Kreditrisikomanagements zu bestimmen. 

Erkenntnisse der Untersuchung

Die Analyse der «Models Task Force» hat sowohl die Ähnlichkeiten wie auch die Differenzen in der Struktur und Methodologie der internen Rating-Systeme grosser, international tätiger Banken hervorgebracht. So existiert zwar kein einzelner «Ideal​typ» eines Rating-Sy​stems, andererseits weisen die vorhandenen Lösungsansätze eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf. Bezüglich der Architektur interner Rating-Sy​steme lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten:

· Die gemeinsamen Elemente von bankeigenen Rating-Sy​stemen beziehen sich auf die Berücksichtigung ähnlicher Risikofaktoren (wie z.B. der Bilanz und Erfolgsrechnung) bei der Bestimmung des Schuldnerratings. Hierbei variiert die re​lative Bedeutung der einzelnen Faktoren wie auch das Verhältnis von quantitativen und qualitativen Informationen über die Gegenparteien. Die im Rahmen der Bonitätsbeurteilung von Gegenparteien und/oder spezifischen Transaktionen gewonnenen Erkenntnisse werden ähnlich genutzt, so z.B. zum Zwecke des Management-Reporting, des Pri​cing sowie der Limitensetzung bzw. -überwachung. 

· Die Tatsache, dass kein einzelner konzeptioneller Standard, aber auch nur wenige Alternativen bestehen, kann als Kontinuum interpretiert werden, bei welchem Systeme, welche stark auf die menschliche Erfahrung und das Urteilsvermögen ausgerichtet sind, sowie jene, welche auf statistische Modelle fokussieren, die Extremalpunkte bilden.

Als problematisch werden in erster Linie die folgenden Aspekte beurteilt:

· Obwohl es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Banken in den letzten Jahren für bestimmte Marktsegmente Fortschritte bei Datensamm​lung und -analyse erzielt haben, besteht nur eine begrenzte Anzahl von Datenquellen und Techniken zur Schätzung der potentiellen Kreditverluste. Zudem schei​nen die verschiedenen Datenquellen wesentliche Inkonsistenzen untereinander aufzuweisen. 

· Unterschiedliche Methoden sowie Daten- und Mess-Unsicherheiten bei der Einschätzung des Kreditrisikos stellen ein nicht unwesentliches Fehlerrisiko dar, welches im Rahmen eines regulatorischen IRB-Ansatzes explizit berücksichtigt werden müsste.

· Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Banken weitaus grössere Schwierigkeiten bei der Bestimmung der wahrscheinlichen Verlusthöhe («Loss-Given-Default» [LGD] bzw. «Recovery Rate») haben, als bei Beurteilung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Gegenparteien («Probability of Default» [PD]). So wurde bisher nur in vergleichsweise wenigen Fällen versucht, ein LGD-Rating zwecks Evaluation von zu erwartenden Recovery Rates bestimmter Transaktionen beim Ausfall der entsprechenden Gegenpartei zu entwickeln.

· Methodische Unterschiede bei der Bestimmung von Ra​tings implizieren die Notwendigkeit einer differenzierten Vorgehensweise bei der aufsichtsrechtlichen Anerkennung bzw. Überwachung entsprechender bank​eigener Systeme.

Möglicher Aufbau eines regulatorischen IRB-Ansatzes

Trotz der Tatsache, dass der Prozess der Entwicklung eines regulatorischen IRB-Ansatzes zur Zeit noch keineswegs abgeschlossen ist, lassen sich bereits bestimmte Konturen erkennen. So werden die Aufsichtsbehörden – im Sinne einer Grundvoraussetzung für die Anwendung des ratingbasierten Unterlegungsansatzes – eine Reihe von Richtlinien und Mindestanforderungen vorgeben. Zudem wird man einen aufsichtsrechtlichen Prozess zur Anerkennung und Validierung bankeigener Rating-Systeme festlegen müssen, um sicherzustellen, dass interne Ratings alle relevanten gegenparteibezogenen Aspekte widerspiegeln und die den Berechnungen zugrundeliegenden Konzepte bei verschiedenen Instituten konsistent und vergleichbar sind.

Die Grundstruktur eines IRB-Ansatzes zur Eigenmittelunterlegung wird demnach folgende Elemente enthalten: (a) die bank​eigene Beurteilung des Ausfallrisikos eines Schuldners in Form eines internen Ratings, (b) eine Methodik für die Zuordnung des Kreditexposures einer bankinternen Ratingklasse zu einer regulatorisch vorgegebenen Risikogewichtungskategorie, basierend auf dem institutsspezifisch definierten PD- und LGD-Konzept sowie (c) die Entwicklung einer Eigenmittelberechnungsmethodik, welche auf den einzelnen vorgegebenen Risikogewichtungskategorien basiert.

Der Basler Ausschuss hat die Absicht, im Sinne eines fortlaufenden Entwicklungsprozesses einen primären IRB-Ansatz zu erarbeiten, welcher im Laufe der Zeit verfeinert und verbessert werden soll. Potentielle Erweiterungsmöglichkeiten wären beispielweise der Einbezug weiterer Risikofaktoren, feinere Abstufungen bei den vorgegebenen Risikokategorien sowie die Behandlung von komplexen Produkten. Der Ausschuss lädt alle interessierten Parteien ein, Beiträge zur Diskussion zu leisten, um auf diese Weise gemeinsam die Entwicklung eines ratingsbasierten Eigenmittelkonzepts voranzutreiben.


(
Auf welche Institute ist das neue Kapitalkonzept 
anwendbar?

Die Basler Eigenkapitalvereinbarung von 1988 ist auf international tätige Banken anwendbar und zwar auf konsolidierter Basis. Im neuen «Capital Framework» wird eine Erweiterung des Anwendungsbereichs angestrebt: Holding-Gesell​schaften, welche Bankengruppen halten, sollen dem «Basle Accord» ebenfalls auf konsolidierter Basis unterstehen (1). Im weiteren wird das Kapitalkonzept konsequent bei allen international aktiven Bankinstituten (wiederum auf konsolidierter Basis) greifen [(2) bis (4)].
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Überwachungsprozess�( entsprechende Richtlinien werden vom Basler Ausschuss erarbeitet und veröffentlicht





«New Capital Adequacy Framework»
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Überwachung durch die Aufsichtsbehörden





Standardansatz�( Capital Group: «Indu�stry Views on Credit Risk Mitigation», Januar 2000


Rating-basierte Kre�ditrisikounterlegung�( Models Task Force: «Range of Practice in Banks‘ Internal Ratings Systems», Januar 2000


Kreditrisikomodelle�( Models Task Force: «Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications», April 1999
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